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Mehr Geld in der Pension
EFS-AG: Die betriebliche Altersvorsorge macht’s möglich!

Durch die Einführung des neuen 
Pensionskontos ist die Höhe der 
späteren Pension für den Einzel-
nen transparent und berechenbar 
geworden. Wer seinen gewohn-
ten Lebensstandard in der Pen-
sion aufrechterhalten will, wird 
zukünftig verstärkt selbst vor-
sorgen müssen. Viele Österrei-
cher tun dies bereits und haben 
eine private Lebensversicherung 
abgeschlossen. Die betriebliche 
Altersvorsorge (bAV) dagegen 
führt mangels Bekanntheit nach 
wie vor ein Schattendasein. Doch 
gerade die „zweite Säule“ der 
Pensionsvorsorge kann einen 
wichtigen Beitrag zur Minimie-
rung späterer Pensionslücken 
leisten, denn betriebliche Vorsor-
gemodelle bieten neben garan-
tierten Leistungen der „Klassi-
schen Lebensversicherung“ auch 
steuerliche Vorteile für Unter-
nehmer und Mitarbeiter. Zusätz-
lich können die Versicherten von 
günstigen Gruppenkonditionen 
profitieren. Betriebliche Vorsor-
gelösungen mit Versicherungs-
charakter ermöglichen damit 
mehr Planungssicherheit im Hin-
blick auf die Pensionsphase.

Drei Modelle sollen hier stell-
vertretend vorgestellt werden: 
Sowohl für KMUs mit wenigen 
Mitarbeitern als auch für große 
Unternehmen gleichermaßen 
geeignet sind die Zukunftssiche-
rung für Arbeitnehmer gemäß § 3 
(1) 15a EStG und die Betriebliche 
Kollektiv-Versicherung (BKV). 
Für Freiberufler bietet die Freibe-
tragspension eine hervorragende 
Möglichkeit, den Gewinnfreibe-
trag gemäß § 10 EStG zur Pensi-
onsvorsorge zu nutzen.

Mit der „Zukunfts- 
sicherung“ ein steuer-
freies Zusatzeinkommen 
für Mitarbeiter schaffen!

Arbeitgeber können gemäß § 3 
(1) 15a EStG bis zu EUR 300,- pro 
Mitarbeiter und Jahr lohnneben-
kostenfrei in eine Lebensversi-
cherung einzahlen. Dafür fallen 
beim Arbeitnehmer weder Lohn-
steuer noch Sozialversicherungs-
abgaben an. Der Arbeitgeber 

erspart sich bei dieser Variante 
(„freiwillige Sozialleistung“) die 
Lohnnebenkosten für den einbe-
zahlten Betrag. Bei der zweiten 
Variante („Bezugsumwandlung“) 
bietet der Arbeitgeber seinen 
Mitarbeitern die Möglichkeit, 
einen Teil ihres Gehaltes für eine 
Zukunftssicherung zu verwen-
den. Für den umgewandelten Teil 
des Bezuges fällt beim Arbeitneh-
mer keine Lohnsteuer an. Zusätz-
lich erspart sich der Arbeitge-
ber Lohnnebenkosten in Höhe 
von bis zu EUR 23,70 p. a., und 
zwar für jeden Mitarbeiter, der 
sich für dieses Modell entschei-
det. Gruppenkonditionen stellen 
einen weiteren Vorteil dar. Ziel-
gruppe sind alle Arbeitnehmer 
eines Unternehmens oder nach 
ausgewogenen und sachlichen 
Kriterien gebildete Gruppen von 
Arbeitnehmern. Auch angestellte 
Familienmitglieder des Unter-
nehmers, Geschäftsführer und 
Geschäftsführende Gesellschaf-
ter bis 25 % Beteiligung können 
in die Zukunftssicherung einbe-
zogen werden. Prämien bis EUR 
300,- pro Jahr und Mitarbeiter 
werden als steuermindernde 
Betriebsausgabe anerkannt. Für 
die Mitarbeiter kann mit diesem 
Modell eine ideale Basisvorsorge 
mit mehr Ertrag geschaffen wer-
den.

BKV – was ist das?

Die Betriebliche Kollektiv-Ver-
sicherung (BKV) ist ein betrieb-
liches Vorsorgemodell in Form 
einer klassischen Pensionsversi-
cherung mit garantierter Verzin-
sung, unverfallbaren Gewinnzu-
teilungen, Gruppenkonditionen 
und lebenslanger, garantierter 
Pensionsleistung in der Pensi-
onsphase.

Bei der BKV wird bereits zu 
Vertragsbeginn eine Pensions-
höhe garantiert, zusätzlich erhö-
hen variable jährliche Gewinnan-
teile, die ab Zuteilung ebenfalls 
garantiert sind, die Pensionsleis-
tungen. Weder steigende Lebens-
erwartung noch Schwankungen 
an den Kapitalmärkten können 
zu einer Neuberechnung der ver-

traglichen Leistungen führen. Für 
Unternehmer ist die BKV deshalb 
interessant, weil die „betriebliche 
Garantiepension“ der Mitarbeiter 
günstiger als eine Gehaltserhö-
hung oder andere Zuwendung ist. 
Die Beiträge des Arbeitgebers zur 
BKV sind von Lohnnebenkosten 
befreit und als Betriebsausgabe 
absetzbar. Mitarbeiter können 
durch freiwillige Eigenbeiträge 
ihre Vorsorgeleistungen erhöhen. 
Die Verwaltung der Pensionen 
übernimmt die Versicherung.

Durch die jüngste Pensionskas-
sen-Reform wurden die Möglich-
keiten für Mitarbeiter, von einem 
bestehenden Pensionskassenmo-
dell in die Betriebliche Kollektiv-
Versicherung zu wechseln, ab 
2013 erweitert. Anwartschafts-
berechtigte können nun erstmals 
ab dem 55. Lebensjahr die Wech-
seloption ausüben und in eine 
BKV umsteigen. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Unternehmer – 
nach erfolgter innerbetrieblicher 
Entscheidung für die Einführung 
der Versicherungslösung -  einen 
BKV-Rahmenvertrag mit einer 
Versicherung abschließt.

Freibetragspension für 
Selbstständige

Während Beteiligte an einer 
Kapitalgesellschaft von einer 
betrieblichen Pensionszusage 
ihres Unternehmens profitieren 
und sich unselbständig Erwerbs-

tätige eine Zusatzpension durch 
betriebliche Vorsorge ihres 
Arbeitgebers schaffen können, 
kommen selbständige Unterneh-
mer in den Genuss des Gewinn-
freibetrages gemäß § 10 EStG 
und können den daraus resultie-
renden Steuervorteil für den Auf-
bau einer Altersvorsorge nützen.
Bis zu 13 % des Gewinnes kön-
nen als Gewinnfreibetrag geltend 
gemacht werden. Für Gewinne bis 
EUR 30.000,– gibt es den Grund-
freibetrag in Höhe von maximal 
EUR 3.900,– (= 13 % von max. 
EUR 30.000,–) pro Person und 
Jahr. Dieser wird automatisch im 
Rahmen der Einkommensteuerer-
klärung – ohne jegliches Investi-
tionserfordernis – berücksichtigt. 
Bei einem Grenzsteuersatz von 
50 % beträgt die Steuerersparnis 
EUR 1.950,-.

Es wird eine klassische Pensi-
onsversicherung abgeschlossen 
und die laufende Prämie aus der 
Steuerersparnis des Grundfreibe-
trages (maximal EUR 1.950,– p. 
a.) finanziert.

Für Gewinne über EUR 30.000,– 
kann zusätzlich der „investiti-
onsbedingte Freibetrag“ genutzt 
werden. Auch hier gibt es ein spe-
zielles Modell, mit dem die Steu-
erersparnis zur Pensionsvorsorge 
genutzt werden kann.
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